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Unser Leitbild

  Die EU-Strukturpolitik muss zu ihrem ursprünglichen ökonomischen Auftrag zurückkehren, regional 
selbsttragendes Wachstum zu initiieren. Durch eine Konzentration auf wenige Ziele erhöht sich ihre Schlag-
kraft – Zielkonflikte sowie lähmender Koordinierungsaufwand werden vermieden. Die EU-Strukturpolitik 
kann eine nationale Reformpolitik nicht ersetzen. Sie kann aber nationale Reformen flankieren, wenn sie 
konsequent wachstums- und beschäftigungsorientiert ausgerichtet wird.

Unsere Forderungen

	Die Mitgliedstaaten sollten bei den Schwerpunkten regionaler Förderpolitik größere Handlungsspielräume  
	 erhalten. Dies würde die Verhandlungsprozesse in der EU-Strukturpolitik und deren Umsetzung vor Ort  
	 erheblich entschlacken und Bürokratiekosten sparen.

	Ein Nettofondsmodell kann die Subsidiarität in der EU-Strukturpolitik ohne einen Verlust an Solidarität  
	 wieder stärken. Grundgedanke des Nettofondsmodells ist, dass reichere Mitgliedstaaten – im Rahmen des  
	 EU-Beihilferechts – mit eigenen Finanzmitteln regionale Strukturpolitik betreiben, und weiterhin Beiträge  
	 für die Unterstützung bedürftiger Mitgliedstaaten leisten. Beispiel: Deutschland hat 2007 rein rechnerisch  
	 Finanzmittel in Höhe von rund 7,3 Mrd. Euro für die EU-Strukturpolitik überwiesen und Rückflüsse in  
	 Höhe von gut 4,3 Mrd. Euro erhalten. Nach dem Nettofondsmodell stellt Deutschland seine „Nettozahlungen“  
	 von drei Mrd. Euro für die Unterstützung bedürftiger Mitgliedstaaten weiterhin bereit und verwendet die  
	 bisherigen Rückflüsse in Höhe von 4,3 Mrd. unmittelbar für die nationale Strukturpolitik. Eine Renationali- 
	 sierung der Strukturpolitik würde dazu zwingen, Prioritäten genauer zu bestimmen und die Effizienz zu  
	 fördern. Die ärmeren Mitgliedstaaten bleiben im Fördersystem der EU-Strukturpolitik. 

	Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist ein wichtiger Katalysator für die EU-Integration. Daher ist  
	 die EU-weite Zusammenarbeit durch Strukturfördermittel weiter zu stärken. Grenzregionen könnten als  
	 „Labor Europa“ neue Integrationsideen testen und voranbringen.

	Die Beihilfekontrolle im Rahmen der EU-Strukturpolitik muss weiterhin eine zentrale Aufgabe der Euro- 
	 päischen Kommission sein. Nur so können wirkungsvoll ein Förderwettlauf unterbunden und Wettbewerbs- 
	 verzerrungen im EU-Binnenmarkt reduziert werden. Langfristig sollten sich die Mitgliedstaaten auf eine  
	 Umstellung von Beihilfen auf eine Darlehens- und Bürgschaftsfinanzierung von Unternehmensinvestitionen 
	 verständigen.

Fakten & Zahlen

Aufteilung der EU-Strukturmittel in Deutschland (2007 - 2013 insgesamt 26,3 Mrd. €):

	Konvergenzregionen: rund 16,1 Mrd. € (neue Bundesländer und Lüneburg) 

	Regionen im Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit / Beschäftigung": 9,4 Mrd. €  

	Mittel für die „Europäische territoriale Zusammenarbeit": rund 851 Mio. €

Ansprechpartner im DIHK:

Dr. Ralf Geruschkat | geruschkat.ralf@dihk.de
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18	 Arbeitsmarkt und Sozialpolitik

Europäische Gesamtstrategie schafft Rahmen für  
nationalstaatliche Aktivitäten

  Fachkräftemangel und demografischer Wandel sind wachsende Herausforderungen für die Unternehmen in 
Europa im Wettbewerb um qualifiziertes Personal. Im Jahr 2007 fehlten allein in Deutschland 400.000 Fachkräfte. 
Die Antworten auf diese Entwicklung müssen die Mitgliedstaaten selbst finden, da nationale Besonderheiten 
berücksichtigt werden müssen und der Standortwettbewerb um die besten Konzepte nicht gefährdet werden 
darf. Dennoch kann die EU eine koordinierende Funktion haben und Impulse setzen – wie beispielsweise bei 
der Zuwanderung. 

	Entscheidend ist sowohl für Deutschland als auch für die gesamte EU, als Arbeitsort für qualifizierte Aus- 
	 länder attraktiv zu sein. Bei Bedarf muss es für die Unternehmen problemlos möglich sein, auf qualifizierte  
	 Fachleute aus Nicht-EU-Staaten zurückgreifen zu können. Derzeit stehen dem häufig Zuzugshemmnisse  
	 wie zum Beispiel hohe Einkommensschwellen und Vorrangprüfungen entgegen. 

	Wichtig ist zudem eine möglichst hohe europaweite Mobilität der Arbeitnehmer. Selbst für EU-Bürger  
	 ist die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit noch nicht überall verwirklicht. So bestehen z.B. in Deutschland  
	 Zuwanderungshürden für Fachkräfte aus den neuen Mitgliedstaaten.

	Die EU und der gemeinsame Markt sorgen für größere Transparenz und machen nicht zuletzt durch den  
	 verschärften Wettbewerb die Stärken und Schwächen des eigenen Standorts besser sichtbar. Gemäß den  
	 Europäischen Verträgen liegt die beschäftigungspolitische Zuständigkeit der EU daher zu Recht allein  
	 darin, die Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten im Sinne der Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS)  
	 zu koordinieren. Weitergehende Eingriffe sind nicht vorgesehen – und aus Sicht der IHK-Organisation  
	 auch nicht nötig.

Arbeitsmarkt und Sozialpolitik
Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Beschäftigungspolitik wahren

Grafik: DIHK | Deutscher Industrie- und Handelskammertag 2008 · Quelle: DIHK-Umfrage November 2007

Anteile der Unternehmen, die offene Stellen nicht besetzen können
nach Wirtschaftszweig – Angaben in Prozent (2007)
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Unser Leitbild 

  Die durch den EU-Vertrag garantierte Dezentralität beschäftigungspolitischer Entscheidungen und das 
Subsidiaritätsprinzip gewährleisten, dass sich in einem Standortwettbewerb die besten arbeitsmarktpolitischen 
Konzepte durchsetzen können. Die Sozialversicherungssysteme sollen auch weiterhin nicht harmonisiert und 
durch zentrale Vorgaben aus Brüssel angeglichen werden – jedoch ist die Koordinierung ständig zu verbessern, 
um die Mobilität der Arbeitnehmer innerhalb Europas zu fördern.

Unsere Forderungen 

	Der weitgehend funktionierende EU-weite Standortwettbewerb darf nicht durch die vorschnelle Vereinheit- 
	 lichung von Regeln gefährdet werden. EU-weit verbindliche Vorgaben können in einigen Staaten Wachstum  
	 und Beschäftigung negativ beeinflussen. Dieses Risiko bestünde u. a. bei der diskutierten Ausweitung des  
	 Mutterschutzes oder der Ausdehnung von Arbeitnehmerschutzrechten auf Selbständige, z. B. durch Einführung 
	 einer eigenen Eltern-/Pflegezeit.

	Flexibilität ist zentral für attraktive Arbeitsmärkte – und neben sozialer Sicherung Teil der europäischen  
	 Flexicurity-Aktivitäten. Hier ist die Balance wichtig: Die EU darf die Forderung nach mehr Absicherung für  
	 Arbeitnehmer nicht ohne Rücksicht auf bestehende nationale Absicherungssysteme durchsetzen. Der Ruf  
	 nach mehr Flexibilität im Arbeits- und Tarifrecht ist ernst zu nehmen und national umzusetzen. In Deutschland  
	 sind vor allem eine Lockerung des Kündigungsschutzes und die Möglichkeit zu betrieblichen Bündnissen  
	 notwendig. EU-Richtlinien dürfen eine erhöhte Flexibilität in den Mitgliedsstaaten nicht weiter einschränken  
	 – wie zuletzt im Rahmen der Zeitarbeits- und der Arbeitszeitrichtlinie geschehen.

	In Sachen Zuwanderung ist der EU-Vorschlag einer kombinierten Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung  
	 („Bluecard“) grundsätzlich richtig. Die Mitgliedstaaten müssen aber die Freiheit behalten, parallel dazu ihre  
	 nationalen Zuwanderungsregeln fortzuentwicklen und z.B. ein Punktesystem einzuführen. Die Berück- 
	 sichtigung von Kriterien wie Alter oder Sprachkenntnissen der Bewerber muss dabei erlaubt sein, ohne gegen 
	 etwaige Diskriminierungsverbote zu verstoßen.

	Länder wie Schweden und Großbritannien, die ihren Arbeitsmarkt gegenüber den 2004 beigetretenen  
	 osteuropäischen EU-Mitgliedern sofort öffneten, haben von diesem Schritt profitiert. Deutschland sollte  
	 daher nicht nur Akademikern, sondern allen Arbeitnehmern aus den 2004 beigetretenen EU-Mitglied- 
	 staaten möglichst bald vollständige Arbeitnehmerfreizügigkeit gewähren. 

Fakten & Zahlen 

	Der EU-Arbeitsmarkt ist groß: Laut Eurostat waren im 1. Quartal 2008 in der EU-27 saisonbereinigt rund  
	 226 Mio. Menschen erwerbstätig (Dtld.: ca. 40 Mio.) 

	Rechnerischer Wertschöpfungsverlust aufgrund von Fachkräftemangel allein in Deutschland: 23 Mrd. EUR  
	 im Jahr 2007 (ein Prozentpunkt Wachstumsverzicht)

	Die Langzeitarbeitslosigkeit ist in Deutschland extrem hoch: Weit über 50% der Arbeitslosen sind seit  
	 über einem Jahr ohne Job – EU-weit nahezu beispiellos!

Ansprechpartner im DIHK:

Dr. Stefan Hardege | hardege.stefan@dihk.de 
RA Hildegard Reppelmund | reppelmund.hildegard@dihk.de
Dr. Anne Zimmermann | zimmermann.anne@dihk.de
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20	 Bildung und Qualifikationen

In der Bildung darf Europa seine Zukunft nicht  
verspielen
  Die EU wird ihr im Rahmen der Lissabon-Strategie angestrebtes Ziel verfehlen, „die EU-Bildungssysteme bis 
2010 zu einer Referenz im Weltmaßstab zu machen". Europa wird aber sein erreichtes hohes Wohlstandsniveau 
nur halten und weiter ausbauen können, wenn es seinen Vorsprung an Wissen und Innovationsfähigkeit im 
globalen Wettbewerb verteidigt. Erheblich verstärkte bildungspolitische Anstrengungen der Mitgliedstaaten 
sind daher notwendig. Deutschland als größte Volkswirtschaft in der EU sollte hierbei einer der Vorreiter sein. 
Trotz fehlender Kompetenz der EU in nationalen Bildungsfragen trägt aber auch die europäische Politik eine 
Verantwortung: Ohne eine durch die EU initiierte stärkere Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in Bildungs-
fragen werden keine nachhaltigen Erfolge in der Bildungspolitik zu erzielen sein.

	Die Verwirklichung des Arbeits- und Lernraumes Europa steht erst am Anfang. Zwar lassen sich u. a. mit  
	 Blick auf den Bologna-Prozess sowie das Studenten-Austauschprogramm ERASMUS erste Erfolge erkennen.  
	 Insbesondere bei der Mobilität von Arbeitnehmern besteht allerdings Handlungsbedarf: Nur ca. ein Pro- 
	 zent der Auszubildenden oder Fachkräfte absolvieren eine Lern- oder Arbeitsphase im EU-Ausland. Eine  
	 hohe Mobilität von Arbeitnehmern in Europa ist jedoch Voraussetzung für den bestmöglichen Einsatz  
	 von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

	Auf allen Ebenen und in allen Branchen steigt der Bedarf der EU-Wirtschaft an hochwertig qualifizierten  
	 Beschäftigten. Fachkräftemangel ist bereits jetzt spürbar und bremst den Beschäftigungsaufbau. Gleichzeitig  
	 hat der demographische Wandel gravierende Folgen für die Bildungssysteme und die Wirtschaft insgesamt.

	Die Probleme drängen: Europa leidet insbesondere an einer sehr hohen Jugendarbeitslosigkeit; im Jahr  
	 2007 waren EU-weit ca. 4,6 Millionen junge Menschen unter 25 Jahren ohne Beschäftigung. Fast jeder  
	 siebte Jugendliche verlässt in Europa die Schule ohne Abschluss. Die derzeitige Beteiligungsquote am  
	 lebenslangen Lernen ist mit weniger als 7,5 Prozent zu gering. Im Hochschulbereich verlassen jedes Jahr  
	 mehr als zehntausend junge Nachwuchswissenschaftler die EU.

Bildung und Qualifikationen
Bildungsstandort Europa stärken – grenzüberschreitenden Lernraum ausbauen

EU-Bildungs-Benchmark für 2010
Benchmark  
für 2010

Zahlen 
europaweit

(2008)

Zahlen  
für  

Deutschland

Trend 2010 
in der EU 

(gemäß EU-
KOM)

Erreichbarkeit  
Benchmark

Senkung der durchschnittlichen  
EU-Schulabrecherquote

10,0% 14,8%
12,7% 
(2007)

13-14% unwahrscheinlich

Steigerung der Gesamtzahl der  
EU-Hochschulabsolventen in Technik,  
Mathematik und Naturwissenschaften

750 000
(+5,0%)

29,0%
+3,2% 

(2000–2006)
ca. 1000000 

(+45%)
bereits erreicht

Erhöhung des Anteils der Jugendlichen  
mit Abschluss der Sekundarstufe II  
(Abitur oder abgeschlossene Berufsausbildung)

85,0%
78,1%
(2007) 

 72,5%
(2007) 

77,0% unwahrscheinlich

Senkung des Anteils leseschwacher 15-Jähriger 15,5%
 24,1% 
(2006)

 20,0%
(2006) 

ca. 23% unwahrscheinlich

Erhöhung des Anteils der erwerbsfähigen 
Bevölkerung am „lebenslangen Lernen“

12,5% 9,7%
7,8% 
(2007)

ca. 10% unwahrscheinlich

Lissabon-Strategie: EU-Bildungsbenchmarks

Grafik: DIHK | Deutscher Industrie- und Handelskammertag 2008  ·  Quelle: Europäische Kommission, Frühjahr 2008
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Unser Leitbild

  Das Harmonisierungsverbot für die nationalen Bildungssysteme und damit der Wettbewerb der Mitglied-
staaten um die besten bildungspolitischen Ansätze sind aus Sicht der IHK-Organisation zu unterstützen. Europa 
sollte aber durch gemeinsame Zielsetzungen einen Wettbewerb um Erfolge in Gang bringen und intensivieren. 
Im Zentrum jeglicher bildungspolitischer Maßnahmen muss dabei immer die Beschäftigungsfähigkeit stehen. 
Für den entstehenden EU-Arbeitsmarkt sollte die EU auch zu Themen wie z.B. lebenslanges Lernen und 
Durchlässigkeit zwischen den Bildungssystemen Diskussionsprozesse in Gang bringen und den Austausch von 
„best practice-Erfahrungen“ fördern.

Unsere Forderungen

	Besonders drängend sind nationale Maßnahmen zur Vermeidung vorzeitiger Schulabbrüche, zur Anhebung  
	 des generellen Bildungsniveaus sowie EU-Anstrengungen zur Förderung grenzüberschreitender Mobilität. 

	Berufsabschlüsse und Qualifikationen sind mittels geeigneter und freiwilliger EU-Instrumente EU-weit  
	 transparent darzustellen. Die hochwertigen deutschen dualen Berufsabschlüsse müssen gegenüber vollzeit- 
	 schulischen Systemen adäquat eingeordnet werden. Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) kann  
	 hierzu einen Beitrag leisten. Die Mitgliedstaaten müssen dazu allerdings bei der Umsetzung das im EQR  
	 angelegte Prinzip der Lernortneutralität von schulischen und betrieblichen Lernzeiten konsequent um- 
	 setzen und gemeinsame Qualitätskriterien anwenden. 

	Das geplante Europäische Kreditpunktesystem für die berufliche Bildung (ECVET) muss seine Praktikabilität  
	 und seinen tatsächlichen Mehrwert für Unternehmen und Beschäftigte erst noch nachweisen und sollte  
	 nicht überhastet umgesetzt werden. 

	Berufsbildung muss auf Beschäftigungsfähigkeit abzielen und sich an betrieblichen Erfordernissen und an  
	 der technischen Entwicklung orientieren. Praxiserfahrung sollte in sämtliche Ausbildungssysteme integriert  
	 werden. Auch Absolventen einer Berufsausbildung müssen Zugang zur Hochschule erhalten.

	Berufliche Weiterbildung ist EU-weit zu intensivieren. Dieses Ziel ist allerdings auf nationaler Ebene um- 
	 zusetzen. Die Wirtschafts- und Sozialpartner sind aufgefordert, auch das Bewusstsein älterer Arbeitnehmer  
	 für eigenverantwortliche Weiterbildung zu stärken und zusammen Zeit- und Finanzierungsmodelle finden. 

	Zur Steigerung der EU-weiten Mobilität der Studierenden sind flexible Möglichkeiten der Anrechnung  
	 von Studienleistungen zu schaffen. Die Anrechnung ist national und auf EU-Ebene transparent auszuge- 
	 stalten. Sie muss klaren Kriterien folgen.

Fakten & Zahlen

	Bis 2010 wird für die Hälfte der neu geschaffenen Arbeitsplätze in der EU ein Hochschulabschluss benötigt.  
	 Knapp 40% setzen Hochschulreife oder eine abgeschlossene Berufsausbildung, nur noch 10% eine  
	 Grundbildung voraus. 

	Die durchschnittliche Beschäftigungsquote für hoch qualifizierte Arbeitskräfte betrug 2005 in der EU  
	 82,5%, für Arbeitskräfte mit mittlerer Qualifikation (Abschluss der Sekundarstufe II) 68,7%, für Gering- 
	 qualifizierte nur 46,4%. 

	Die EU-Mitgliedstaaten geben derzeit nur 1,35% des BIP für Hochschulbildung aus - verglichen mit  
	 3,25% in den USA.

Ansprechpartnerin im DIHK:

Barbara Fabian, fabian.barbara@dihk.de
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22	 Rechtssetzung im Binnenmarkt

Bessere Rechtsetzung - Vorteile für  
Unternehmen und Bürger
  Nationale und EU-Regelungen bedeuten für die Unternehmen oft unnötigen Verwaltungsaufwand und hohe 
Kosten. Sie behindern zudem häufig den europäischen Binnenmarkt und gehen damit zu Lasten des grenzüber- 
schreitenden Handels. Dies gilt besonders für Vorschriften des Umwelt-, Verbraucher- und Gesundheitsschutzes. 

	Seit dem Wegfall der Zölle hat der innergemeinschaftliche Handel stetig zugenommen und dabei zu  
	 mehr Wohlstand geführt. Dennoch ist der Binnenmarkt noch nicht verwirklicht – weitere Wachstums- und  
	 Beschäftigungschancen bleiben damit ungenutzt. Für den weiteren Ausbau des Binnenmarktes spielt die  
	 EU-Rechtsetzung eine wichtige Rolle. Darüber hinaus ist die gegenseitige Anerkennung von Rechtsnormen  
	 für die Realisierung des freien Waren-, Dienstleistungs-, Personen- und Kapitalverkehrs unabdingbar. 

	Die Europäische Kommission hat sich seit 2005 die Verbesserung der EU-Rechtsetzung zum Ziel gesetzt.  
	 Die Initiative beruht auf drei Elementen: (1) Verringerung der Verwaltungslasten, (2) Folgenabschätzung für  
	 neue Gesetzesinitiativen sowie (3) die Vereinfachung bestehender Rechtsvorschriften. Konkret sollen die  
	 Bürokratielasten für Unternehmen bis 2012 um 25 Prozent verringert werden (gegenüber 2006). 

	Die Einhaltung der europäischen Regelungen wird von den nationalen Regierungen nicht einheitlich  
	 überwacht. Konsequenz sind Wettbewerbsverzerrungen, oft auch zum Nachteil der deutschen Wirtschaft. 

	Unternehmen und Standort werden zudem belastet, wenn bei der Rechtsetzung die Interessen von  
	 Verbrauchern und Unternehmen nicht ausreichend miteinander abgewogen werden oder die nationalen  
	 Gesetzgeber die europäischen Vorgaben übererfüllen.

Rechtsetzung im Binnenmarkt
Keine neuen Grenzen durch europäische und nationale Gesetzgebung 

Gründung 1957
Beitritt 1973
Beitritt 1981
Beitritt 1986
Beitritt 1995
Beitritt 2004
Beitritt 2007 

Entwicklung des 
Binnenmarktes seit 1957

Grafik: DIHK | Deutscher Industrie- und Handelskammertag 2008
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Unser Leitbild 

  Die Liberalisierung der Märkte bei gleichzeitiger Beseitigung bürokratischer Hürden im innergemeinschaft- 
lichen Wirtschaftsverkehr führen zu mehr Wohlstand und machen die Vorteile der EU für Unternehmen und 
Bürger unmittelbar spürbar. Die EU-Rechtsetzung darf daher den Binnenmarkt nicht behindern, sondern muss 
zu seiner Verwirklichung beitragen. 

Unsere Forderungen

	Die Umsetzung von EG-Richtlinien muss den europäischen Wettbewerb berücksichtigen: Nationale Vor- 
	 schriften dürfen EU-Vorgaben nicht zu Lasten der Unternehmen verschärfen. EG-Verordnungen sind nur dann  
	 zu erlassen, wenn die Ziele des EG-Vertrages sonst nicht gesichert sind. Da sie durch ihre unmittelbare  
	 Wirkung existierendes nationales Recht überlagern, können sie zu Inkonsistenzen in den nationalen Rechts- 
	 ordnungen führen. 

	Die europaweite Harmonisierung von Rechtsnormen ist nur dann gerechtfertigt, wenn ohne sie der  
	 Binnenmarkt maßgeblich behindert wird. Ansonsten ist das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung von  
	 Vorschriften vorrangig anzuwenden.

	Um gleiche Wettbewerbsbedingungen in Europa zu schaffen, sollte die Kommission den möglichst ein- 
	 heitlichen Vollzug der EU-Vorschriften vorantreiben. 

	Bei der europäischen Rechtsetzung ist das Prinzip der Subsidiarität sowie der Verhältnismäßigkeit ein- 
	 zuhalten. Grundsätzlich bereichert ein Nebeneinander von verschiedenen nationalen Regelungen den  
	 Wettbewerb der Ideen zwischen den Mitgliedstaaten. 

	Die Initiative „Bessere Rechtsetzung“ muss über eine numerische Reduzierung von Vorschriften hinaus- 
	 gehen. Sie sollte zu einer tatsächlichen Entlastung der Regelungsdichte und einer wirtschaftsfreundlichen  
	 Ausgestaltung des Rechtsrahmens führen. 

	Wichtig ist eine umfassende und stringente Kosten-Nutzen-Abwägung bei geplanten Richtlinien und Ver- 
	 ordnungen. Das Standardkostenmodell sollte als einheitliche Methode zur Bürokratiekostenmessung ange- 
	 wandt werden. Zielmarken beim Bürokratieabbau müssen als verbindliche Nettoziele festgelegt werden. 

Fakten & Zahlen 

	In den letzten 40 Jahren hat sich der Anteil des Waren- und Dienstleistungsaustauschs der vormalig  
	 15 EU-Mitgliedstaaten untereinander von 19% auf nunmehr 38% am EU-15-Bruttoinlandsprodukt (BIP)  
	 verdoppelt.

	Dennoch ist der Binnenmarkt nicht verwirklicht: Durch technische Vorschriften in den Mitgliedstaaten  
	 entstehen Unternehmen  jährliche Kosten in Höhe von rund 150 Mrd. Euro („Kok-Bericht“ 2004).

	Parallel dazu bleibt die Bürokratielast für Unternehmen durch administrative Vorgaben der EU bzw. der  
	 Mitgliedstaaten hoch: Sie beläuft sich nach Schätzungen der Kommission auf derzeit 3,5% des BIP, also  
	 ca. 430 Mrd. Euro. 

Ansprechpartner im DIHK:

Jochen Clausnitzer | clausnitzer.jochen@dihk.de 
Corinna Grajetzky | grajetzky.corinna@dihk.de
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24	 Verbraucherpolitik

Europa braucht einen wettbewerbsorientierten  
Verbraucherschutz
  Mit zahlreichen Initiativen rückt die Europäische Kommission die Verbraucherpolitik immer mehr ins Zentrum 
ihrer Aktivitäten. Ziel ist es, die Vorteile Europas für den Bürger erfahrbar zu machen. Bei den oft gut gemeinten 
Vorschlägen droht die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen allerdings immer öfter aus dem Blick 
zu geraten – letztlich auch zu Lasten der Verbraucher. 

	Die Europäische Kommission will die vertraglichen Verbraucherrechte – wie zum Beispiel die Möglichkeit  
	 zum Widerruf – in allen 27 Mitgliedstaaten auf hohem Niveau vereinheitlichen. Es besteht dennoch die  
	 Gefahr, dass die Mitgliedstaaten auch künftig darüber hinausgehende Vorschriften erlassen. Dadurch müssten  
	 sich die Unternehmen weiterhin auf unterschiedliche Verbraucherschutzniveaus einstellen – gerade für  
	 kleinere Unternehmen bedeutet dies eine Markteintrittsbarriere. So wird der Wettbewerb auch zu Lasten  
	 der Verbraucher eingeschränkt. 

	Die EU denkt über die Einführung von Sammelklagen nach. Es drohen dabei u. a. US-amerikanische  
	 Verhältnisse: Unternehmen könnten allein mit der Androhung von Sammelklagen erpresst werden.

	Lebensmittel sollen möglicherweise durch eine Ampel-Kennzeichnung hinsichtlich ihrer Gesundheits- 
	 schädlichkeit kategorisiert werden. Eine objektive Bewertung einzelner Nahrungsmittel ist meist kaum  
	 möglich, so dass Rot-, Gelb- oder Grün-Markierungen die Verbraucher in die Irre führen können. Die  
	 Folge: Marktverzerrungen zu Lasten einzelner Unternehmen auf einer eher willkürlichen Informationsbasis.

Verbraucherpolitik
Interessen von Wirtschaft und Verbrauchern sinnvoll ausgleichen

Grafik: DIHK | Deutscher Industrie- und Handelskammertag 2008  ·  Quelle: Europäische Kommission, Eurobarometer-Umfragen 2008
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Unser Leitbild 

  Leitbild jeder Verbraucherpolitik muss der mündige Verbraucher sein. Notwendig ist zudem ein Interessen-
ausgleich zwischen Wirtschaft und Verbrauchern. Verbraucherschutz darf nicht zu einem Standortnachteil 
werden. Er muss vielmehr dazu beitragen, den Binnenhandel zu stärken. Der beste Verbraucherschutz ist der 
lebendige Wettbewerb. Er garantiert Verbrauchern eine möglichst breite Produktauswahl – und damit hohe 
Qualität zu niedrigen Preisen. Zudem bestraft er Unternehmen, die unlauter agieren. Einschränkungen des 
Wettbewerbs durch den Aufbau von Markteintrittsbarrieren lehnt der DIHK grundsätzlich ab. 

Unsere Forderungen

	Der Verbraucherschutz muss sich als ein Ziel unter mehreren in die künftige Gesamtausrichtung Europas  
	 einfügen. Ein angemessener Verbraucherschutz ist ein wichtiger Aspekt; er darf aber nicht in Konflikt zu  
	 anderen Politikzielen der EU, wie z.B. Wachstum und Beschäftigung oder Bürokratieabbau, treten.

	Es ist ökonomisch nicht vertretbar, dass sich Unternehmen bei ihrem EU-weiten Angebot auf 27 verschiedene  
	 Schutzstandards einstellen müssen. Eine Verbraucher- und Unternehmensinteressen ausgleichende Ver- 
	 einheitlichung der grundlegenden Vorschriften ist sinnvoll. Um zu verhindern, dass weitere nationale Vor- 
	 schriften – wie z.B. Sprachen- oder Schriftgrößenerfordernisse – den grenzüberschreitenden Handel stören,  
	 fordert die IHK-Organisation die Aufnahme einer Binnenmarktsklausel in die geplante Richtlinie. Sie ermöglicht  
	 den Unternehmen die Wahl zwischen den nationalen Rechtsordnungen und erleichtert die Vertragsgestaltung.

	Die faktische Ausdünnung des Marktes durch Überforderung der Unternehmen kann nicht das Ziel von  
	 Verbraucherpolitik sein. Ein Beispiel: Die aufgrund der Health-Claims-Verordnung von 2006 erforderlichen  
	 wissenschaftlichen Studien als Voraussetzung für Werbung gesundheitsfördernder Produkte ist für eine  
	 Vielzahl kleiner und mittlerer Anbieter nicht finanzierbar. Sie scheiden damit zu Lasten von Innovation und  
	 Wettbewerb aus dem Markt aus.

	Die Sicherstellung von Angebotsvielfalt ist praktizierter Verbraucherschutz. EU-Vorschriften müssen un- 
	 kompliziert und voraussehbar sein, damit sich gerade kleine und mittlere Unternehmen grenzüberschreitende  
	 Angebote zutrauen. Auch bestehende Vorschriften, die im Namen des Verbraucherschutzes erlassen worden  
	 sind, sind auf ihre Wirksamkeit und Auswirkungen hin zu evaluieren. 

	Vorschläge wie die diskutierte Ampel-Kennzeichnung von Lebensmitteln oder die Einführung von Sammel- 
	 klagen führen in die falsche Richtung. Sammelklagen haben erhebliches Erpressungspotenzial und bergen  
	 die Gefahr, dass Unternehmen in außergerichtliche Vergleiche gezwungen werden. 

Fakten & Zahlen 

	In der EU gibt es 23 Mio. Unternehmen, 99% davon sind kleinere und mittlere Unternehmen; 480 Mio.  
	 Verbraucher leben in der EU.

	Für grenzüberschreitende Geschäfte geben Verbraucher jährlich 24 Mrd. Euro aus, obwohl bislang nur  
	 jeder fünfte im Ausland einkauft.  

	Einheitliche EU-Regeln für Verbraucherverträge reduzieren die Kosten für die Einhaltung der Vorschriften  
	 im EU-Handel laut Kommission um bis zu 97%. 

Ansprechpartner im DIHK:

Jochen Clausnitzer, E-mail: clausnitzer.jochen@dihk.de
Corinna Grajetzky, E-Mail: grajetzky.corinna@dihk.de
Dr. Christian Groß, E-Mail: gross.christian@dihk.de
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26	 Steuerpolitik

In Europa muss gelten: einfach, bürokratiearm, wenig 
Ausnahmen und niedrige Sätze
  Die Regelungskompetenz der EU in Steuerfragen ist in der Regel auf indirekte Steuern ausgerichtet. Bei der 
Ausgestaltung der direkten Steuern haben die Mitgliedstaaten bislang überwiegend freie Hand. Der Wettbewerb 
um Kapital und Unternehmen hat sie dazu veranlasst, die Steuersätze in den letzten Jahren tendenziell zu 
senken – zu Gunsten von Wachstum und Beschäftigung. Allerdings nehmen die Versuche auf EU-Ebene zu, aus 
politischen Motiven lenkend in den Standortwettbewerb einzugreifen – beispielsweise in der Umwelt- und 
Energiepolitik.

	Die indirekten Steuern (Mehrwertsteuer, Verbrauchsteuern) sind EU-weit weitgehend harmonisiert – die  
	 nationalen Sätze unterscheiden sich allerdings angesichts einer erlaubten Spanne bei den normalen Mehr- 
	 wertsteuersätzen und zahlreicher Ausnahmeregelungen oftmals dennoch.

	Die direkten Steuern dagegen sind kaum vereinheitlicht. Aufgrund fehlender Kompetenz der EU werden  
	 die diesbezüglichen nationalen steuerrechtlichen Vorschriften allenfalls koordiniert, um Hindernisse im  
	 Binnenmarkt abzubauen.

	Die Mitgliedstaaten erlassen immer wieder neue nationale Regelungen zum Schutz ihres Steueraufkommens.  
	 Ein Beispiel dafür sind die deutschen Regelungen zur Einschränkung der grenzüberschreitenden Verlustver- 
	 rechnung. Sie erschweren den Unternehmen ein Tätigwerden über die Grenze hinweg.

	Das komplexe Steuerrecht in Europa führt zu hohen Kosten deutscher Unternehmen – insbesondere bei  
	 grenzüberschreitenden Aktivitäten. Auslegungsmöglichkeiten und nicht mit EU-Recht konsistente nationale  
	 Regelungen führen zu Rechtsunsicherheit. Immer öfter wird der EuGH angerufen: Allein im Jahr 2007  
	 entschied er 56 Fälle – knapp ein Fünftel (17%) aller EuGH-Entscheidungen. 

	Die Europäische Kommission plant verschärfte Regelungen zur Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetruges in  
	 Europa. Die vorgeschlagenen Maßnahmen belasten allerdings – beispielsweise bei den Erklärungspflichten –  
	 den ehrlichen Unternehmer unverhältnismäßig stark. 

Steuerpolitik
Steuerpolitik muss gesunden Wettbewerb fördern

 direkte Steuern  Mehrwertsteuer

Grafik: DIHK | Deutscher Industrie- und Handelskammertag 2008  ·  Quelle: Europäischer Gerichtshof
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Unser Leitbild 

  Steuern sind eine wichtige Grundlage der Staatsfinanzierung. Sie müssen im Sinne eines Standortwett- 
bewerbs primär in der Kompetenz der Mitgliedstaaten bleiben. Das Steuerrecht sollte sowohl auf EU- als auch 
auf nationaler Ebene möglichst verständlich, unbürokratisch und verlässlich sein. Ausnahmeregelungen sind 
zugunsten niedriger Steuersätze abzubauen. Eine wettbewerbsverzerrende Nutzung des Steuerrechts zur 
Durchsetzung politischer Ziele lehnt die IHK-Organisation ab.

Unsere Forderungen 

	Der innereuropäische Standortwettbewerb schafft Wohlstand und Arbeitsplätze. EU-weite Mindeststeuer- 
	 sätze für direkte Steuern dürfen ihn nicht einschränken. 

	Eine Gemeinsame konsolidierte Bemessungsgrundlage (GKKB) bringt Transparenz in den Steuerwettbewerb.  
	 Die Arbeiten an einer GKKB sind weiter voranzubringen, um ein EU-konformes Unternehmenssteuerrecht  
	 und damit Rechtsicherheit zu schaffen. Durch die Vereinheitlichung der verschiedenen Gewinnermittlungs- 
	 vorschriften werden die Befolgungskosten für die Unternehmer gesenkt. 

	Zur besseren Nutzung des EU-Binnenmarktes muss das Steuerrecht Verluste über die Grenze berücksichtigen.  
	 Stille Reserven sollten europaweit nur bei Realisierung besteuert werden.

	Ausnahmeregeln und Optionsmöglichkeiten sind zurückzuführen. Keinesfalls sollte der Katalog der ermäßigt  
	 besteuerten Leistungen bei der Mehrwertsteuer ausgeweitet werden – zum Beispiel auf arbeitsintensive  
	 Dienstleistungen oder auf energieeffiziente Produkte. Entsprechende Vergünstigungen verfestigen eine zu  
	 hohe Steuerlast insgesamt und fördern eine komplizierte und wettbewerbsverzerrende Steuerstruktur.  
	 Dies widerspricht dem Harmonisierungsauftrag der EU bei den indirekten Steuern.

	Die Unternehmen nehmen den EU-weiten Austausch von elektronischen Rechnungen (E-Invoicing) im  
	 Bereich der Mehrwertsteuer nur unzureichend wahr. Grund dafür sind die hohen Anforderungen, insbesondere  
	 die elektronische Signatur. Eine Vereinfachung ist dringend notwendig.

	Der Mehrwertsteuerbetrug ist durch verstärkte Verwaltungszusammenarbeit der Mitgliedstaaten – und  
	 nicht durch verschärfte Erklärungspflichten – zu bekämpfen. Langfristig ist die Einführung des Ursprungs- 
	 landprinzips notwendig.

Fakten & Zahlen 

	Weltweit liegt die Steuerbelastung von Kapitalgesellschaften 2008 bei 25,9%, EU-weit bei 23,5%  
	 (nominal). In Deutschland fiel sie durch die Unternehmenssteuerreform 2008 von 38,5% auf 29,6%. 

	Die normalen Mehrwertsteuersätze innerhalb der EU reichen von 15 – 25%. Daneben gibt es Steuerbe- 
	 freiungen, Nullsätze, Zwischensätze, ermäßigte und stark ermäßigte Mehrwertsteuersätze.

	Durch Steuerbetrug gehen laut Europäischem Parlament ca. 2 – 2,25% (>240 Mrd. €) des EU-BIP  
	 verloren. Rund 40 Mrd. € davon sind MwSt-Betrug. 

Ansprechpartnerin im DIHK:

Bianca Blottko, E-Mail: blottko.bianca@dihk.de



11

28	 EU-Finanzen

EU-Finanzplanung hinkt den Herausforderungen hinterher 
  Der EU-Haushalt ist – neben der Gesetzgebung – das zentrale Instrument Europas zur Stärkung von 
Wachstum und Beschäftigung im Sinne der Lissabon-Strategie. Die Zusammensetzung des EU-Haushalts spiegelt 
allerdings nur unzureichend die aktuellen Herausforderungen wider. In der Finanzplanung 2007 – 2013 do-
minieren die Ausgaben für Landwirtschaft (43%) und Strukturhilfen (36%). Zukunftsorientierte Bereiche wie 
Forschung, Entwicklung und Innovation umfassen weniger als neun Prozent. Mit Blick auf die aktuellen He-
rausforderungen muss die EU hier umdenken.

	EU-Investitionen in wichtige Zukunftsfelder kommen auch den deutschen Unternehmen zugute. Europa  
	 kann hier wichtige Impulse in Richtung Innovation und Wettbewerbsfähigkeit setzen. 

	Auch wenn die Vorteile des vereinten Europas und des Binnenmarktes für die deutschen Unternehmen  
	 unschätzbar sind – rein nominal belasten die EU-Zahlungen auch die deutsche Wirtschaft. Deutschland  
	 zahlt jährlich ca. sieben Mrd. Euro mehr an die EU als es Rückflüsse erhält. Es ist damit sowohl brutto  
	 als auch netto der größte EU-Beitragszahler.

	Das EU-Finanzierungssystem ist intransparent und nur bedingt leistungsgerecht. Es enthält einerseits an  
	 die Wirtschaftskraft (Bruttonationaleinkommen) gekoppelte Zahlungen der Mitgliedstaaten (69%), die  
	 allerdings durch zahlreiche Sonderregelungen (z.B. Britenrabatt) verzerrt werden. Hinzu kommen leistungs- 
	 unabhängige so genannte „traditionelle“ Eigenmittel (Zolleinnahmen und Abgaben aus dem Agrarhandel  
	 mit Drittländern) und geringe Anteile an den nationalen Mehrwertsteuereinnahmen.

	Im Rahmen der „Budget Review 2008/2009“ prüft die Europäische Kommission den Haushalt mit Blick  
	 auf Transparenz, Effizienz sowie Berücksichtung der politischen Herausforderungen – ein deutliches Signal  
	 zu einer grundsätzlichen Debatte über die langfristige Gestaltung des EU-Haushalts, an der sich die  
	 IHK-Organisation beteiligt.

EU-Finanzen
Ausgabenstruktur zukunftsfähig ausrichten

Grafik: DIHK | Deutscher Industrie- und Handelskammertag 2008  ·  Quelle: Europäische Kommission, 2008
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Unser Leitbild 

  Mit Blick auf den EU-Haushalt müssen insbesondere die Themen der Zukunft im Vordergrund stehen.  
Zugleich sollte er durch eine effiziente und nachvollziehbare Mittelverwendung Vorbild für die nationale Haus- 
haltsplanung sein. Auf der Einnahmenseite müssen Einfachheit, Transparenz und Leistungsgerechtigkeit im 
Vordergrund stehen. Nur eine entsprechend ausgerichtete Finanzplanung leistet einen Beitrag zu Wachstum 
und Beschäftigung sowie zur Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen.

Unsere Forderungen 

	Dem Grundsatz der Subsidiarität ist Geltung zu verschaffen. Bereiche, die auf nationaler Ebene aus- 
	 reichend verwirklicht werden können, bedürfen keiner europäischen Regelung oder Finanzierung. 

	Die politischen Ziele müssen sich zwingend in der Ausgabenstruktur der EU widerspiegeln. Folglich sind  
	 vorrangig die politischen Prioritäten mit finanziellen Mitteln auszustatten – weniger prioritäre Politik- 
	 felder können allenfalls nachrangig bedient werden. Stärker gefördert werden sollten die Forschungs-,  
	 Innovations- und Bildungspolitik – unter dem Vorbehalt des Subsidiaritätsprinzips.

	Ziel muss es sein, Transparenz und Effektivität der Förderpolitiken zu verbessern. Die Agrarpolitik ist daher  
	 neu auszurichten. Marktverzerrende Subventionen sind noch stärker zurückzuführen, wettbewerbsorientierte  
	 Ansätze zu stärken. Mit Blick auf die Strukturpolitik ist das sog. Nettofondsmodell zu favorisieren, um damit  
	 wesentliche Aufgaben an die Mitgliedstaaten zurückzuverlagern. 

	Eine stärkere Finanzierung über an das Bruttonationaleinkommen (BNE) gekoppelte Eigenmittel wäre  
	 transparenter und leistungsgerechter, da sich das BNE – anders als die am reinen Verbrauch orientierte  
	 Mehrwertsteuer – an der realen Wirtschaftskraft eines Mitgliedstaates orientiert. Rabattregelungen  
	 für einzelne Mitgliedstaaten sind im Sinne des Solidargedankens zurückzuführen. 

	Die Zeit für die Einführung einer autonomen EU-Steuer ist noch nicht reif. Der Integrationsprozess muss  
	 weiter vorangebracht werden, bevor über ein originäres Steuererhebungsgesetz diskutiert werden kann. 

Fakten & Zahlen 

	Deutschland zahlt etwa 20% (rd. 24 Mrd. Euro) des Gesamthaushalts der EU (2008: 129 Mrd. €).  
	 Das sind jährlich umgerechnet etwa 300 Euro pro Einwohner. Zum Vergleich: Der deutsche Bundeshaus- 
	 halt liegt bei ca. 283 Mrd. €, was ungefähr 3.500 € pro Einwohner und Jahr bedeutet.

	In der Finanzplanung 2007 – 2013 liegt der Anteil der Ausgaben für Wettbewerbsfähigkeit lediglich bei  
	 8,57%. Der Anteil für Landwirtschaft liegt dahingegen bei 33,91% und der für ländliche Entwicklung  
	 bei 9,05%.

	2009 sollen fast 45% der Ausgaben (60,1 Mrd. €) auf die langfristige wirtschaftliche Entwicklung und  
	 die Beschäftigungspolitik entfallen. Das sind 3% mehr als 2008.

Ansprechpartnerin im DIHK:

Bianca Blottko, E-Mail: blottko.bianca@dihk.de



12

30	 Europa in der Welt

Globalisierung ist Chance, nicht Bedrohung

  Globalisierung ist Herausforderung und Chance zugleich. Sie bietet dank zunehmender internationaler  
Arbeitsteilung und Spezialisierung die Möglichkeit, bei Wachstum von Wohlstand und Beschäftigung die ge-
samtwirtschaftliche Produktivität Europas zu erhöhen. Die EU sollte daher ihre hervorragende Ausgangsbasis 
optimal nutzen – und nicht in kontraproduktive Abwehrreflexe gegenüber globalen Wettbewerbern verfallen. 

	Ziel des Wirtschaftsraums Europa muss es sein, bei der rasanten Entwicklung des globalen Waren- und  
	 Dienstleistungshandels eine politische Führungsrolle zu übernehmen.

	Die deutsche Wirtschaft nutzt die Chancen der Globalisierung durch weltweiten Handel mit Waren und  
	 Dienstleistungen. Weite Teile der deutschen Volkswirtschaft sind in einem hohen Maß exportabhängig. Auch  
	 im europäischen Kontext bringt der freie Welthandel Wohlstand und schafft Arbeitsplätze. Im Gegensatz  
	 zu einer multilateralen Lösung über die Welthandelsorganisation (WTO) würde eine Vielzahl an bilateralen  
	 Handelsabkommen gerade für KMUs die Transaktionskosten erheblich erhöhen.

	Außerhalb der EU existieren vielfältige tarifäre (z.B. Zölle und Quoten) und nicht-tarifäre Handelshemmnisse  
	 (z. B. Zertifizierungsvorschriften) sowie protektionistische Bestrebungen. Ein weitgehender Abbau dieser  
	 Barrieren spielt gerade im Rahmen der transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen eine wichtige Rolle.

	Das überwiegend von der Wirtschaft getragene Netz der bilateralen deutschen Auslandshandelskammern  
	 (AHK) ist ein Erfolgsmodell für eine effiziente Partnerschaft zwischen Wirtschaft und Staat. Unternehmens- 
	 bezogene Beratungsleistungen können von nationalen Einrichtungen kundennäher erbracht werden als  
	 von supranationalen Anlaufstellen. EU-Angebote dürfen nicht losgelöst von bestehenden, von der Wirtschaft  
	 getragenen Beratungs- und Förderstrukturen der Mitgliedstaaten existieren.

Europa in der Welt
Offene Märkte für einen erfolgreichen Welthandel schaffen

EU-Anteile am globalen Handel (Güter und Dienstleistungen)

Anteile der EU-27 am Welthandel mit 
Dienstleistungen im internationalen Vergleich
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Grafik: DIHK | Deutscher Industrie- und Handelskammertag 2008  ·  Quelle: Eurostat
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Unser Leitbild

  Voraussetzung für eine Ausweitung der globalen Arbeitsteilung ist eine liberale Welthandelsordnung. Über 
die WTO müssen ein stabiles Regelwerk für den weltweiten Freihandel geschaffen und bestehende Handels-
hemmnisse abgebaut werden. Bilaterale Freihandelsabkommen sind nur der zweitbeste Weg. Europa muss sich 
an die Spitze der Bewegung für offene Märkte setzen. Zwischen der Außenwirtschaftsförderung auf nationaler 
und EU-Ebene ist ein Interessenausgleich sicherzustellen.

Unsere Forderungen

	Europa darf sich nicht nach außen abschotten, sondern muss sich aktiv für offene Märkte weltweit ein- 
	 setzen, damit Unternehmen und Bürger die Chancen der Globalisierung nutzen können. Ein erfolgreicher  
	 Abschluss der WTO-Verhandlungen bzw. notwendiger bilateraler Freihandelsabkommen muss Priorität haben.

	Europa muss stärker für Investitionsfreiheit sorgen – weltweit und im Binnenmarkt. Investitionen aus  
	 Drittstaaten in nicht sensible Wirtschaftsbereiche dürfen nicht eingeschränkt, Investoren – auch staat- 
	 liche – nicht abgeschreckt werden.

	Im transatlantischen Wirtschaftsdialog sind im Rahmen einer „Task Force“ Prioritäten beim Abbau von  
	 handelshemmenden Regulierungen zu setzen, um gerade mittelständische Unternehmen von unnötigen  
	 Bürokratiekosten zu entlasten.

	Gefahren- und Terrorismusabwehr ist wichtig – dies darf aber nur so geschehen, dass der internationale  
	 Geschäftsverkehr nicht über Gebühr behindert wird. Die sicherheitspolitischen Grundsätze der WTO sind in  
	 der EU umzusetzen. 

	Zur Unterstützung deutscher und europäischer Unternehmen in Drittstaaten ist das Dienstleistungssystem  
	 der AHKs mit ihrer Markt- und Unternehmensnähe ein wichtiges Element. Eine stärkere Einbindung der  
	 AHKs in die EU-Marktzugangsteams ist als Beitrag zur Aufdeckung und zum Abbau von weiteren Handels- 
	 hemmnissen notwendig.

	Die Kooperation unter den bestehenden bilateralen Kammern aus den EU-Ländern ist weiterzuentwickeln – mit 
	 dem Ziel, unter einem gemeinsamen Dach Dienstleistungen für alle europäischen Unternehmen anzubieten.  
	 Dies würde auch mehr Transparenz und Koordination des KMU-Beratungsangebots sicherstellen. Die von der  
	 EU forcierten European Center in China und Indien sollen auf dem etablierten Beratungsangebot nationaler 
	 und privater Anbieter aufbauen und bestehende Synergien nutzen. Parallelstrukturen sind unbedingt zu  
	 vermeiden.

Fakten & Zahlen

	Der weltweite Handel mit Waren und Dienstleistungen verdreifachte sich seit Anfang des neuen Jahrtausends  
	 auf 33,8 Billionen USD (2007).

	Der Handel deutscher Unternehmen mit ausländischen Geschäftspartnern entspricht etwa 40% des  
	 deutschen Bruttoinlandsprodukts. Jeder vierte Arbeitsplatz hierzulande ist vom Export abhängig.

	Wenn es gelingt, die transatlantisch noch bestehenden Hürden für den Handel und Investitionen abzu- 
	 bauen, könnte der OECD zufolge die Wirtschaftsleistung beiderseits des Atlantik zusätzlich um bis zu  
	 drei Prozent steigen.

Ansprechpartner im DIHK:

Alexander Lau, E-Mail: lau.alexander@dihk.de
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32	 Prüfkriterien für eine erfolgreiche europäische Wirtschaftspolitik

Unabhängig von der Agenda sowie den inhaltlichen Schwerpunkten fordert die IHK-Organisation bei jeder wirt-
schaftspolitischen Maßnahme der Europäischen Union die Prüfung, ob tatsächlich die Notwendigkeit eines  
politischen Eingriffs besteht. Liegt tatsächlich Marktversagen vor? Führt ein staatlicher Eingriff überhaupt zu 
besseren Ergebnissen? Sind Alternativen zu einem staatlichen Eingriff gegeben?

Darüber hinaus muss sich die Europäische Union nach Ansicht der IHK-Organisation in ihrer Rechtsetzung  
an folgenden Prüfsteinen orientieren:

Sechs Prüfsteine für die  
europäische Wirtschaftspolitik

Subsidiarität 
Ist die europäische Ebene wirklich die am besten geeignete Ebene zur Bewältigung der  
jeweiligen Herausforderung?

Verlässlichkeit 
Steht die Maßnahme im Einklang mit einer Verlässlichkeit europäischer Politik? Besteht Planungssicher- 
heit für die Unternehmen? Schafft die Maßnahme Vertrauen in die langfristige Berechenbarkeit der Politik?

Effizienz 
Wurde eine nachvollziehbare Kosten-Nutzen-Analyse – insbesondere mit Blick auf die Auswirkungen  
der Politikmaßnahme auf kleine und mittlere Unternehmen – durchgeführt?

Transparenz 
Ist die vorgeschlagene politische Maßnahme so transparent und damit für die relevanten Wirtschafts- 
akteure so verständlich wie möglich konstruiert?

Bürokratieeffizienz 
Ist die Politikmaßnahme so schlank wie möglich angelegt oder baut sie vielmehr neue Bürokratie auf?

Wettbewerbsfähigkeit 
Hat die Politikmaßnahme negative Auswirkungen auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit  
der europäischen Unternehmen?

Prüfkriterien für eine erfolgreiche  
europäische Wirtschaftspolitik

1

2

3

4

5

6
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34	 Anhang

Deutschland Europäische Union

Bruttoinlandsprodukt (2007) 2,4 Bio. € 12,3 Bio. €

BIP/Einwohner (2007) 27.219 €/Einw. 22.400 €/Einw.

BIP-Wachstum, real (2007) 2,5% 2,9%

Anteil am Warenhandel weltweit (2007) 9% 29%

Wachstum der Lohnstückkosten, real (2007) -1,4% -0,8%

Inflationsrate (2007) 2,0% 2,3%

Erwerbstätige (1. Quartal 2008) ca. 40 Mio. ca. 226 Mio.

Arbeitslosenquote (April 2008) 7,4% 6,7%

Gesamthaushalt (2008) ca. 283 Mrd. € ca. 129 Mrd. €

Öffentlicher Schuldenstand in Prozent am BIP (2007) 65,1% 58,7%

Anteil FuE am BIP (2005) 2,48% 1,84%

Schulabrecherquote (2007) 12,7% 14,8%

Nominale Steuerbelastung von Kapitalges. (2008) 29,6% 23,5%

CO2-Emissionen in Mio. Tonnen (2005) 819,1 Mio. t 3993,6 Mio. t.

CO2-Emissionen in kg/BIP-Einheit (real) (2007) 0,38 0,34 (Welt: 0,5)

EU-15 Dtld. USA Japan Euro-Zone OECD

BIP 2005 (in Bio. US$, Wechselkurs 27.10.08) 12,9 2,7 13,7 4,1 (2006) 10,4 35,5

BIP-Wachstum 2007 (in %) 2,7 2,5 2,2 2,1 2,7 (-)

Anteil am globalen Warenhandel (in %) 29 9 13 5 6 (-)

EU Dtld. USA Japan China Indien

Gesamtbevölkerung 2007 (in Mio.) 491 82 250 127 1322 1130

Geburtenrate 2007 (Kinder/Frau) 1,5 1,4 2,1 1,2 1,8 2,8

Lebenserwartung bei Geburt 2007 (m/w) 72/79 77/82 75/81 79/86 71/75 65/66

Anhang A:  
Strukturindikatoren der Europäischen Union und Deutschlands

Anhang B:  
Europa im internationalen Vergleich

Europa steht im Wettbewerb

Herausforderung demografische Entwicklung

Anhang
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insgesamt Dtld. USA Japan Europa

Patentanmeldungen beim Europäischen  

Patentamt, aus… (2006)

135.183 18,4% 81,6% 25,7% 16,7% 30,1%

Europa Asien Nord-

amerika

Übriges 

Amerika

Ozeanien Afrika

Anteil an der Weltbevölkerung (in %, 2008) 10,98 60,43 5,04 8,61 0,52 14,42

Anhang B (Fortsetzung):  
Europa im internationalen Vergleich

UK Dtld. USA Japan Frankreich OECD

Anteil der Hochschulabsolventen im Alter von 

25 – 34 Jahren (in %, 2007)

35 22 39 53 39 32

Vorsprung an Wissen schrumpft

UK Dtld. USA Japan Frankreich China

Anteil am global. BIP, nach KKP, (in %, 2008) 3,2 4,2 20,9 6,4 3,1 11,4

Ein handlungsfähiges Europa ist gefragt

Euro US-Dollar Yen Schweizer 

Franken

Pfund 

Sterling

sonstige

Kursentw. des Euros zum… (in %, 2000-2007) (-) +48,9 +62,1 +5,1 +11,5 (-)

globale Reservewährungen (in %, 2007) 27 64 3 <1 5 2

Der Euro – Wettbewerbsvorteil und stabilisierender Faktor

EU Dtld. USA Japan Italien

Staatsschulden 2008 (in % des BIP) 58,9 63,1 65,6 182,8 103,2 42,4

Staatsquote 2008 (in % des BIP) 45,7 43,7 35,3 39,0 48,3 46,2

Geld- und Finanzpolitik vor großen Aufgaben

EU-12 Polen Ungarn Rumänien Slowakei

Anteil der deutschen Ausfuhren 2007 (in %) 11,2 3,7 1,8 2,7 0,8 0,9

Wachstum der dt. Ausfuhren 2006-2007 (in %) 15,8 24,3 7,9 15,7 4,4 12,0

Europäische Erweiterung – eine Erfolgsstory

Quellen:

BMF, BMWi, Bundesbank, Destatis, Deutsche Stiftung 
Weltbevölkerung, Europäische Kommission, Europäische 
Zentralbank, Eurostat, IEA, IMF, IW Köln, OECD, Weltbank

Nicht-Dtld.

Tschechien

Niederlande
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